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Anordnung.
Müller« wird für das Mahle« deS vom « reife über-
Korns (Roggen oder Weizen) 1.15 Mk. für de«

bezahlt.
Selbstversorger« wird empfohlen, die früheren

jhne bei den von ihnen benutzten Wassermühlen weiter
da diese Mühlen keine erhöhten BetriebSunkosteu

der

A Mühle wird der Preis des RoggrnmehleS auf 14.70
des Weizenmehles auf 17.30 Mk. für den Zentner festge-
Im Kleinverkauf wird der Preis deS RoggeumehleS auf

■*' de» Weizenmehles auf 21  Pfg . für dar Pfund fest

Höchstpreis deS Brotes , 4 Pfund schwer 24 Stunden
r Herstellung, d. h. dem frühesten Zeitpunkt, an dem
«rot verkauft werden dar ' , wird auf 6 0 Pfennig

str Höchstpreis tritt jedoch in den Städten Langen
Ubach und Idstein  und de« Gemeinde Schlangen
«ft am 15. September in Kraft,

fchwalbach, de» 23. August 1915.
Der KreiSautzfchuß.

I . B. : Dr . 3 n g«no  h l, Kreisdeputierter.

dr,

Betrifft : Wehllaufch.
ei», de«, die bei der hiesigen KreiS-MehloerteilungS-

i 8e8en  Roggenmehl getauscht und dar Rog-
geliefert haben, werden um sofortige Lie-

» Roggenmehlsersucht. ^
'Walbach, den 22. August 1915.

Der Vorsitzende des KreiSausschuffeS.
I . B. : Dr . In geuoh  l, Kreisdeputierter.

JMPUIjeltit: deutscher Fraueu.
raulein Else Baltzer hier sind 10 Mark eingezahlt

aa die Hauptsammelstelle in Berlin abgeführt

schwalbach, den 19. August 1915.
Der Königliche Landrat.

3 - B. : D r . I n gen o h l, Kreisdeputierter.

An die Ortspolizeibehörden
"kr Landgemeinden des Kreises.

Betrifft: Iahrpreisermäßigung.
SiÜÜl We ^°rügl . Veröffentlichung des Herrn Re«

ksam^ ^ 11  • ^gust et., Reg.-AmtSblatt S.

-ch, den 22. August 1915.
Der Königliche Landrat.

3 B.: Dr . Jugeuohl , KretS-Deputierter.

Biehfeuchenpolizeiliche Anordnung.
Nachdem uuter dem Rindviehbestande der Viehhändler

Hermann und Feist Löwenstein zu Esch die Maul und
Klauenseuche festgeftellt worden ist, wird hierdurch auf
Grund der §§ 18 ff. de» Biehseuchengrsetze» vom 26. Juut
1909 (RGLl S 519) mit Ermächtigung des Herrn Reg .Prä¬
sidenten zu Wiesbaden folgende» bestimmt:

I. Jür das verseuchte Hehöst.
In denjenigen Orte» de» Kreises UntertaunnS, in denen die

Maul - und Klauenseuche amtlich festgestellt worden ist oder
noch amtlich festgeftellt werden wird, bilde«, solange keine an-
dere Anordnung getroffen wird, die verseuchten Gehöften oder
die verseuchte« Weiden den Sperrbezirk , für den alsdann
folgende Bestimmungen gelten.
. _ 8 l . l . Die verseuchten Gehöfte werden gegen den Ber-
at L Ü*'* '̂ ieren tt °k solche« Gegenständen, die Träger des
Ansteckungsstoffs sein können, in folgender Weise abgrsperrt:

a)  Heber die Ställe oder sonstige Standorte der verseuchten Geböste
*”? Klauenvieh steht, wird die Sperre verhängt (§ 22 Abs. 1,4 des

,Dom  26. Suli 1909 (RGBl. S . 519). Befindet
ans der Weide, so ist die Ausstellung vorzunebmen

b) Die Verwendung der auf den Gehöften befindlichen Pferde und
sonstigen Einhufer außerhalb der gesperrten Gehöfte ist gestattet
jedoch, insoweit diese Tiere in gesperrten Ställen i.ntergebracht sind'L'ÄLrLr -L i*6,e "s --«

c)  ÄuL 'VÄiÄ,KÄ 'ÄSSÄ
Zerwahrung ermöglichen. ’ "

Klauenvieh ist von den Gehöften fernzuhalten.
Das Weggeben von Milch aus den Gehöften ist verboten. Die
Abgabe ist zulässig, wenn eine vorherige Abkochung oder eine an¬
dere ausreichende Erhitzung (§ 28 Abs. 3 BABG ) stattgefunden
^,at' bte  re &8°6e  dlllch an Sammelmolkereien, in denen
eine wirksame Erhitzung der gesamten Milch gewährleistet ist, können

dem Herrn RegierungspräsidentenAusnahmen zugelassen werden.
Zie Entfernung des.Dungers aus d-n verseuchten Ställen und die
^bfuhr von Dünger und Jauche von Klauenvieh aus den verseuch¬
ten Gehötten dürfen nur nach den Vorschriften des 819 Abs. 3,4,
Anlage A zu BAVG. für das Desinfekttonsverfahren erfolgen.

g) Futter- und Streuvorräte dürfen für die Dauer der Seuche nur
mit meiner Erlaubnis , u.nur insoweit aus den Gehöften ausgeführt
iar̂ fs o-8 ^ nachweislich nach dem Orte ihrer Lagerung und der

Träger des Ansteckungsstoffs nicht sein können.
h) Gerätschaften, Fahrzeuge, Behältnisse und sonstige Gegenstände

h111 ei arl0l?e * ^ e- 'S? dm kranken oder verdächtigen Tieren oder
deren Abgängen in Berührung gekommen sind, desinfiziert werden,
bevor sie aus den Gehöften herausgebracht werden. Milchtrans-
l °" ß° 168 Abs "l^ VABĜ ""^ "^ ^ desinfizieren(§ 154 Abs.

i) Wolle darf nur in festen Säcken verpackt aus den Gehöften aus-gesuhrt werden. 1
I) Von gefallenen seuchenkrankenoder der Seuche verdächtigen Tiere

veränderten Teile einschließlich der Unterfüße samt Haut
ŝ ? ^ f,̂ ? Elenke, des Schlundes, Magens und Darmkanals

Inhalt , sowie des Kopfes und der Zunge unschädlich zu be-
behandeln unb  $ 8rner  sind nach§ 160 Abs. 4 BAVG. zu

Erleichterungen von diese« Vorschriften sind nur au» zwingen-
den wirtschaftlichen Gründen und nur mit Genehmiauva de»
Herrn Ministers zulässig.

2. Die Stallgäage der verseuchten Ställe der Gehöfte, die
Platz- vor den Türen dieser Ställe und vor den Eingängen
der Gehöfte, die Wege au den Ställen und in den zugehörigen
Hofräumen sowie die etwaigen Abläufe aus den Dungstätte»
oder den Janchebehälter « sind täglich mindestens einmal mit
dünner Kalkmilch zu übergießeu. Bei Frostwetter kann anstelle

^bergießens mit Kalkmilch Bestreuen mit gepudertem frisch
gelöschtem Kalk erfolgen.



3. Die gesperrten Ställe (Standorte) dürfen abgesehen von
Notfällen ohne ortspolizeilicheGenehmigung nur von den im 8
154 Abs. 1a VAVG. bezeichneteu Personen betreten werden.
Personen, die in abgesperrten Ställe» verkehrt haben, dürfe«
erst nach vorschriftsmäßiger Desinfektion das Seuchengehöft

4 Zur Wartung der Klauenviehs in den Gehöften dürfen
Personen nicht verwendet werden, die mit fremdem Klauenvieh
in Berührung kommen.

5 DaS Abhalten von Veranstaltungen in dev Seuchevge«
Höften, die eine Ansammlung einer größeren Zahl von Per-
sonen im Gefolge haben, ist vor erfolgter Schlußdesinfektion
<8 1?b VABG) verboten.

6. Ich behalte mir vor, auch auf de« an den Seuchrnge-
Höften vorbeiführenden Straßen Beschränkungen des TranS-
portS und der Benutzung von Tieren jeder Art anzuordnen.

8 2. An den Haupteingängeu der Seuchevgehöfteund an
den Eingängen der Ställe oaer sonstigen Standorten, wo sich
senchenkrankrS oder der Seuche verdächtige» Klauenvieh befindet,
find Tafeln mit der deutlichen und haltbaren Aufschrift „Maul-
«nd Klauenseuche" leicht sichtbar anzubringen.

In dringlichen Fällen kann die Benutzung der Tiere zum
Zuge sowie der Weid,gang durch die Ortkpolizcibehörden ge-
gestattet werden.

ß 3. Für die Sperrbezirke gelten folgende Beschrän¬
kungen:

a) Sämtliche Hunde sind festzulegen. Der Festlegung ist das Fuhren
; an der Leine und bei Ziehhunden die feste Anschirrung gleich zu

erachten. Die Verwendung von Hirtenhunden zur Begleitung von
Herden und von Jagdhunden bei der Jagd ohne Leine wird icdoch

bl Schlächtern, Viehkasterierern sowie Händlern und anderen Personen
die gewerbsmäßig in Ställen verkehren, ferner Personen, dieein
Gewerbe im Umherziehen ausüben , ist das Betreten aller Stallen
und sonstigen Standorte von Klauenvieh im Sperrbezirke, des¬
gleichen der Eintritt in die Seuchengehöste verboten. In besonders
dringlichen Fällen kann die Ortspolizeibehörde Ausnahmen Massen.

c\ Dünger und Jauche von Kleinvieh, ferner Gerätschasrenu . Gegen-
stände aller Art , die mit solchem Vieh in Berührung gekommen
sind, dürfen aus dem Sperrbezirke nur mit ortspottzetlicher Er-
laubnis unter den polizeilich anzuordnevden Vorsichtsmaßregeln

dl D ^ Etnfuhr °von" Klauenvtehin den Sperrbezirk sowie das Durch¬
treiben von solchem Vieh durch den Bezirk ist verboten. Dem
Durchtreiben von Klauenvteh ist das Durchfahren mit Wlederkauer-
ge,Pannen gleichzustellen. Die Einfuhr von Klauenvieh zur sosor-
ttaen Schlachtung kann von mir unter der Bedingung gestattet
werden, daß die Einfuhr zu Wagen erfolgt. Die Einfuhr von
Klauenvteh zu Nutz- oder Zuchtzwecken ist nur im Falle eines be¬
sonders dringenden wirtschastlltchen Bedürfnisses mit Genehmigung
des Herrn Regierungs P̂räsidenten zulässig,

el Die Ver- und Entladung von Klauenvieh auf den Eisenbahn-- und
Schiffssiationen im Sperrbezirk verboten. Ausnahmen hier¬
von können von mir zugelassen werden. Die Vorstände der vom
Verbote betroffenen Stationen sind von den Ortspolizeibehörden
zu benachrichtigen.

II. Allgemeines.
8 4. I » den Seucheorten wird verboten:

ni Die Abhaltung von Klauenviehmärkten, mit Ausnahme der Schlacht-
' Viehmärkten in Schlachiviehhösen, sowie der Austrieb von Klauem
Vieh auf Jahr - und Wochenmärkte. Dieses Verbot hat sich auch
auf marktähnliche Veranstaltungen zu erstrecken,

bf Der Handel mit Klauenvieh, anch derjenige mit Geflügel, der ohne
vorgängige Bestellung entweder außerhalb des Gemeindebezirkes
der gewerblichen Niederlassung des Händlers oder ohne Begründung
einer solchen stattfinder. Als Handel im Sinne dieser Vorschrift
gilt auch das Aufsuchen von Bestellungen durch Händler ohne
Mitsühren von Tieren und das Aufkäufen von Tieren durch den

c)  Die ^ Veranstaltung von Versteigerungen von Klauenvieh . Das
Verbot findet keine Anwendung auf Viehversteigerungcn auf dem
eigenen nicht gesperten Gehöfte des Besitzers, wenn nur Tiere zum
Verkauf kommen, die sich mindestens 3 Monare im Besitze des Ver.

di Di^ Abhattung von öffentlichen Tierschauen mit Kleinvieh.
e)  Das Weggeben von nicht ausreichend erhitzter Milch ( 8 28 Abs . 3

BAVG .) aus Sammelmolkereien an landwirtschaftliche Betriebe, in
denen Klauenvteh gehalten wird, sowie die Verwertung solcher
Milch in den eigenen Viebbeständen der Molkerei, ferner die Ent¬
fernung der zur Ablieferung der Milch und zur Ablieferung der
Milchrücksiändebenutzten Gefäße aus der Molkerei bevor ste des-
infirtert sind (vergl. 8 11 Abs. 1 Nr . 9, 10 der Anweisung für
das Desinfektionsverfahren, Anlage A zu BAVG .).

Ausnahmen von den Verboten des Abs. 1 können in be-
sonderen dringenden Fällen zugelassm werden. Etwaige An-
träge find an mich zu richten.

Ich behalte mir vor, die AuSdehuung oben bezeichneter
Verbote noch auf weitere Teile des KreijeS auSzudehve», so-
bald das notwendig erscheinen sollte. Sine derartige Anregung
wird dann im KretSblatt veröffentlicht werden.

III. Desinfektionen.
8 5. 1. Die Ställe oder sonstigen Standorte derk

oder verdächtigen Tiere find zu desinfizieren, die AuSrü
Gebrauch», sowie sonstigen Gegenstände, vo» denen auz
ist, daß ste den AvsteckuvgSstoff enthalten(8 19 Abs. 4
der Anweisung für da» DeStvfektiovSverfahren) find zu
infizieren oder unschädlich zubeseitigen. Ferner ist eine
Infektion der durchgeseuchten und sonstige« Tiere, die
Seuchenstall urtergebracht waren, vorzuvehmen. Derb
Tierarzt hat die Desinfektion abzuvehmen.

2.  Auch die Personen , die mit de« kranke» oder bei
tigen Tieren in Berührung gekommen sind, haben
desinfizieren.

3. Bon der Desinfektion kann abgesehen werden:
a) wenn es sich nur um der Ansteckung verdächtiges Klauendich

seuchenfreien Gehöften handelt,
b) für Slälle in Seuchengehöften, in denen nur der Slnfteiung

dächtiges Klauenvteh gestanden hat, sondern dieses nach Ablauf
im 8 176 unter b BAVG . angegebenen Frist seuchenfrei H»
worden ist.

IV. Aufhebung der Schuhmaßregeln
8 6. Die vorstehend angeordneten Schutzmaßregel«

nicht eher aufgehoben werden, als bis das Erlösche«
Seuche durch da» Kreisblatt bekavut gemacht worden ist.
Seuche gilt als erloschen wenn

a)  sämtliches Klauenvieh des Seuchengehöftes gefallen, getütet
entfernt worden ist, oder ^ -

b)binnen3 Wochen nach Beseitigung der kranken oder Jm
dächttgen Tieren oder nach amtstierärztlicher Feststellung der
Heilung der Krankheit eine Neuerkrankung nicht vorgekommm,

c) in beiden Fällen die Desinfektion vorschriftsmäßigausgefllha
durch den beamteten Tierarzt abgenommen ist.

V. Schlußbestimmung
Diese Verordnung uitt mit dem Tage ihrer

lichuug im KretSblatt fär den Uvtertaunuskceis in Kraft.
VI. Strafbestimmungen.

8 7. Zuwider hauvlungen gegen die vorstehende«
muvgen unterliegen den Strasvorfchriften der s3
einschließlich des BiehfmchevgesetzeS vom 26. Juni iw*
G.-Bl. S . 519).

Langenfchwalbach, den 23. Augvst 1915.
Der Königliche Landrat

I . B.: Dr. Jugenohl,  Kreisdep

Der Weltkrieg
WTB. Großes Hauptquartier, 24. August.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Während ihres gestrigen Besuches vor Zeebrüggs

englische Flotte etwa 60—70 Schüsse auf unsere
festigungen ab. Wir hatten durch diese Beschießung
lust von1 Toten und6 Verwundeten zu beklagen;
wurden durch zu weit gehende Geschosse noch3 oeM
wohner verletzt. Sachschaden ist nicht angerichter| j

In den Vogesen nördlich von Münster ruhte tag^
Kampf. Am Abend griffen die Franzosen aberm_
Stellungen am Barrenkopf und nördlich davon an- -
griff wurde zurückgeschlagen. Eingedrungene
des Feindes wurden aus unseren Stellungen gew
Alpenjäger wurden gefangen genommen. Be! «
meldeten Kämpfen ist ein Grabenstück am Barren
deshand geblieben.

Bei Loo(südwestlich von Dixmuiden) wurm
französischer Doppeldecker durch eines unserern
abgeschossen. f ,

Oestlicher Kriegsschauplatz^
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls v.

Nördlich des Njcmen keine Veränderung- **’_W
Front der Heeresgruppe wurden Fortschritte8

Bei den Kämpfen östlich und südlich von ^
unsere Truppen9 Offiziere und 2600M-«»
erbeuteten8 Maschinengewehre.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Priv?k ^

von Bayern.
Auf den Höhen nordöstlich von KlesMU
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Ä südöstlich dieses Ortes wurde der Gegner gestern von
Me» Truppen erneut geworfen. Die Verfolgung nähert
$ dm Lialo-Wieska-Forst. Der Feind verlor über 450Ü
dm» an Gefangenen und 9 Maschinengewehre.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschallsv. Mackensen.
Vor dem Angriff der über die Pulwa und südöstlich der

Wm-Mündung vorgehenden deutschen und österreichisch-ung.
Men räumte der Feind seine Stellungen. Die Verfolgung
i  hn Gange.

Auf der Südwestfront von Brest-Litowsk wurden die Höhen
triKopytow gestürmt.

Unsere durch das Sumpfgebiet nordöstlich von Wlodawa
»dringenden Truppen verfolgen den gestern geworfenen Feind.

Oberste Heeresleitung.

Berlin , 23. Aug. (WTB . Amtttch.) Am 16. August
fo sin deutsche » Unterseeboot  am Eingang des Fin
Hm Meerbusen« ein russisches Hilfsschiff  durch einen
ürpedoschuß Versenkt.

Bor Zeebrügge ist in der Nacht vom 22. zum 23. August
«deutsches Vorpostenboot  durch 2 feindliche Zerstörer
»Wissen und nach tapferer Gegenwehr zum Sinken  gebracht

mt wd». Ein Teil der Besatzung konnte gerettet werden.
Der stellv. Chef des Mariueadmiralstabs:

Behnke.

(SM

'Berlin,  23 . Aug. Wie dem „Berl . Lokalavz " aus
>k'k.Kri:gkpressequart, gemeldet wird, nimmt die Schlacht
Brest-Litowsk  ihren Fortgang . Die Ruffen arbeiten
'"len Kräften, kämpfen erbittert und weichen nur Schritt
stitt vor den unwiderstehlich aus verschiedene« Rich-
gegen sie geführten Angriffen der verbündete» Truppen.

1»tmee Gallwitz hat den Ort Tykocin erstürmt. DaS ste-
We Infanterie -Regiment Nr . 64 der Armeegruppe
nahm den Russen einen starken Stützpunkt weg, wobei
wevgewehre und 900 Mann in den Händen unserer

blieben. Tie Armee des Erzherzogs Josef Fcrdi-
uuabläsiig in schweren Kämpfen; ihr liegt die Zu-
'g der Ruffen nordöstlich von Brest-LitowSk ob. Eie
iS eine Anzahl Gefangene ringebracht. Mackensen

ewen Teil seiner Kräfte über Pisncua in der Richtung
wacht rüstige Fortschritte und bedroht den Feind

ich Nordöstlich Wladimir WolynSktj gewinnen unsere
ständig Raum.

London,  23 Aug. (WTB . Nichtamtlich) Der Ber-
Chronicle" meldet aus Petersburg : Die

«tt einet Räumung P eter SburgS  wird offen er.
un .^ca9e' was mit den Flüchtlingen avgefangenSr»90t einen beunruhigenden Umfang angenommen,
»ringen der deutschen Heere hatte zur Folge, daß die

der westlichen Provinzen in stet» anwachseudem
dem Innrer « deS Landes kommt und die Hilfs-
UnterstützungSauSschüffe aufs äußerste erschöpft.

terie
l steht

iebeufaUj

Ü 23,  ®u0- (Ctr . Bin .) Der ,9t.  Fr . Pr ." wird
gemeldet: Das reichsoffizielleOrgan „Neri " teilt

;un von Saloniki englische Truppen
| »urz darauf wurden griechische Truppen
Modert , die die gesamten Engländer entwaffne«

ich Saloniki brachten.
, ^ ltruppen werden wahrscheinlich auch bald Kreta

^ ^ ßt das daraus , daß vorgestern in der
kt fravzhsische TorpedobootSjäger ankamen. — I«
tagen erwartet man das Eintreffen von mehreren

französischen KriegSschiffetnheite«.und'

Brütet Salonikis flüchten au» Angst vor der engli»
uon «ach Athen. E» wurde festgestellt, daß zahl«

Offiziere bei Einkäufen in Saloniki die Bevöl-
^9Usche Besetzung vorbereiteten , indem sie dort

ist e* die Einwohner Salonikis unter englischer
llajrv* 1 würden . Die in Saloniki ansässigen fremden

estterten gegen diese Minierarbeit der Engländer.

Vermischtes.
* Berlin,  23 . Aug. Der bayrische Opfertag  hat,

wie die Morgenblätter zu melden wiflen, 850 000 Mark er¬
geben, von denen 100 060 Mark in der Pfalz aufgebracht
worden sind. Da» Münchener GesamterträgniS beläuft sich auf
288 458 Mark.

* Berlin.  23 . Aug. (T.-U.) Die „B. Z." schreibt: Die
letzte Beschießung der Londoner City durch Zeppeline scheint
doch stärkere Wirkung gehabt za haben, als von englischen Zei-
tungeu zugegeben wird . Von zuständiger Seite wird gemeldet,
daß die englische KövtgSfamtlie  ihren Wohnsitz in näch¬
ster Zeit nach Nordengland verlegen wird, eine Tatsache, die
zweifellos auf die Furcht vor Zeppelin - Angriffen  zurück-
zuführen ist.

Treue um Treue.
Ein Roman aus Transvaal

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)
'Nachdem Ricneck diese Beobachtung den Beldcornets mit-

gethcilt hatte , überließ er diesen beiden Offizieren das Aus¬
heben der Schützengräben und machte sich mit seiner Patrouille,
die am heutigen Tage ja fünfunddreißig Kilometer weniger
geritten war als die fünfhundert Mann , auf , um bis gegen
Witte Putts vorzustoßen und sich genau über Lord Methuen
und seine Armee zu informiren . Das war ja im Grunde keine
Leistung mehr , denn Witte Putts , das , wie eine ankommende
Patrouille meldete , vom Feinde besetzt sein sollte , lag etwa fünf¬
zehn Kilometer südlich vom Kaffern -Kopje . Jetzt freilich , wo
nwn schon in das Bereich der englischen Kavallerie kani — Lord
Methuen hatte nämlich die Hälfte des neuen Ulanenregiments
und ein Halbbataillon berittene Infanterie bei sich — mußte
mit größter Vorsicht vorgegangen werden . Die Patrouille ritt
in aufgelöster Ordnung , überall Terrainfalten und Baumstücke ■
benutzend , sodaß sie vollkommen gedeckt bis in das hochgelegene
Witte Putts gelangten . Auf einmal krachte etwa vierhundert
Meter im Vorgelände ein Schuß , und das Pferd des einen
Spitzenreiters bäumte sich aus und stürzte zusammen . Blitz¬
schnell waren die Buren aus dem Sattel , machten die Mauser - ,
büchsen schußfertig , zogen die Pferde hinter eine Erdwelle und;
warfen sich auf den Bauch nieder . Offenbar war das Pferd des:
Spitzenpatrouilleurs nur leicht verwundet , denn die Beiden '
kamen in scharfem Caracho zurück und meldeten , die vorliegende
Höhe sei von einer Kavalleriefeldwache besetzt. Gerade aus¬
gehen hatte also keinen Zweck und mit der ganzen Patrouille
zu operiren , schien auch nicht opportun . Rieneck nahm sich da¬
her Joris und den jungen Couperus , um zu Fuß in dem stark¬
welligen und waldigen Gelände vorzugehen , die Kavallerie¬
patrouille zu umschleichen und wenn irgend möglich bis zum
Gros vorzudringen . Sie wandten sich etwas nach Südosten
upd gelangten an ein Bächlein , das in den Oranjefluß siel,
folgten aber seinem Lauf nur einige hundert Meter , um schließ¬
lich sich wieder scharf westwärts zu wenden und durch den Ge-
birgswald langsam in der Richtung nach der Eisenbahn vor¬
zuschleichen.

Dieser muthvolle Patrouillengang machte sich in unerwar¬
teter Weise bezahlt , denn von einer gedeckten waldigen Höbe
aus konnten die drei Freunde in einen tief eingeschnittenem
Thal das ganze Detachement Methuens überblicken . Man hatte
Zelte aufgeschlagen und schlief. Nur an den einzelnen Posten
konnte Rieneck und vor allen Dingen die beiden jungen Buren,
die das englische Militär von Kapstadt her kannten , feststellen,
mit welchen Heerestheilen Ihrer Majestät man es hier zu thun
habe . Da war vor allen Dingen die Garde und Theile von
Liniencegimentern , sowie drei Batterien Feldartillerie , nach
oberflächlicher Schätzung neun - bis zehntausend Mann . Bor - ■
sichtig schlichen nun die Drei zurück, wo sie ihre Patrouille fan¬
den, die nun vollständig aufgelöst wurde , d. h. von zweitausend
zu zweitausend Bieter wurde immer eine Vedette zurückgelassen,
sodaß man vom Feind bis zum Kaffern -Kopje eine geschlossene
Relaislinie hergestellt hatte.

Als Rieneck gegen Abend wieder bei der Truppe eintraf,
war die Feldbefestigung schon vollständig fertig . Es wurde nun
die Verkeilung vorgenommen , damit jeder genau wußte , wo¬
hin er beim Einnehmen der Stellung zu gehen habe . Dann
wurden die Entfernungen im Gelände abgeschritten und von
fünfzig zu fünfzig Meter belaubte Aeste in den Boden gesteckt,
sodaß man den anlaufenden Feind in aller Ruhe und mit festen
Entfernungen beschießen konnte . Nachdem man das Gelände
bis auf dreihundert Meter markirt , die einzelnen Schützengrä¬
ben mit Grasstücken und Laub belegt hatte , sodaß sie für den
anmarschirenden Gegner unsichtbar waren , zogen die Offiziere
ihre Mannschaften ins Lager zurück, um der Ruhe zu pflegen,
damit sie möglichst frisch und gestärkt dem in Aussicht stehenden
Kampf entgegensehen konnten.

(Fortsetzung folgt.)

- - i



Bekanntmachung.
Die Selbstversorger werden ausmerksam gemacht, daß

ihnen vom 30. August 1915 ab Brotkarte « nicht mehr ver-

^ Bewohner Schwalbachs, insbesondere die Herren
Bäckermeister, werden daraus hingewiese«, daß die jeweils aus-
gegebene» Brotka. tr» spätestens an jedem Montag »ach dem
letzte« GeltungStag abgeliesert werde« muffe». Spater abge-
lieferte Bro !k«»teu könne» nicht mehr zur Aurechuung kommen.

Langrrschwalbach, den 24 . August 1915^
1350 Zer Magistrat.

MMveror-nctensttzung
Ich lade di, Herren Stadtverordneten aus Mittwoch , den

25.  August , nachmittags5 Uh», zur Sitzung ei«.
Tage » ordv » vg:

1. Wahl eine» Mitglieds der Einkommensteuer-Vor-
einschätzuvgSkommisston; „

2. Herstellung eine» Berbi - dungSstraße zwffchenMmler-
und Wisperstraße und Abschluß eines entsprechenden
Vertrages mit dem BezirkSvrrbaud;

3. Aevderuug de« Vertrage » mit der BetriebSgefellschaft.
Langeuschwalbach, 23 . August 1915.

Der StadtverordneteN ' Vorsteher:
Herbei . _1345

Das 1. Ziel der evangl. Kirchensteuer
ist zur Zahlung fällig.
1352 Wagner , K.rcheurechver.

Zagdvrrpachtung.

Die Gifenhandimig
von SLudwlg Henft  in Hahustattrkl

nnpfiehlt zu billigste « Preise« sehr großes Lager in:
^Träger . I,l Eisen. Stakeifen» Achse«,

«artenpfosten» Drahtsesiechte in jeder HatzZ
««d Starke»Stallsanle«.Knh-«.Vferdekrivp^

Panfeu, answechselbare Krttrnhalter,
Sinkkasten» Schachtrahmen.

Alle landwirtschaftlichen Maschinen,
Häckselmaschiuenmeffera. Rübensch«eidermeffer

2529 tu allen Größen vorrätig

Krieger-Berein„Germania."
Mittwoch , den 25 . d. Mts , Abends 9 Uhr, im E,

haus „zum Lindenbruvnen"

General -Versammlung.
Tagesordnung:

1. Ausnahme reuer Mitglieder;
2 . BereirSangelegenheite « ;
3. Wünsche und Anträge.

Die Kameraden sind gebeten, pünktlich uvd vollMtz

1343 *"*" ' Der Vorstand.

i Hiermit zeige ergebenst an, das,
mein Geschäft  Ende Septemberj
schließen beabsichtige . Um m,
Lager gänzlich zu räumeu, wird de

Restbestand von jetzt ab ,
zu jedem annehmbaren Preis

abgegeben. . . .
Zum 1. Oktober oder später ist großer Laden i

Wohnung  zu vermieten
Alfred Herber.

Habe

Amoniak , Nuss¬
und Maschinenkohlei

auf Lager hier an meiner Wohnung.

Frau Adolf Schneider,
MichelSacherhütte1338

Ich beabsichtige die Jagdnutzung hiesiger Gemarkung,
460 Hektar groß, welche am 8. Septbr . d. IS . pachtsrei wird,
freihändig am Montag , den 6. Sepl cr ., Nachmittags halb
1 Uhr, im Bürgermeisterzimmer auf K Jahre zu verpachten.

Die Pachtbedtugungeu können bet dem Unterzeichneten
eiugesehen werden.

Wallbach, den 21. August 1915.
Der Jagdvorsteher:

1353 Bücher ._

Keine Ileischteuerung!

Ochsena-Extrakt
würzt und kräftigt alle Suppe«
und Sancen in gleicher Weise
wie der englische Lirbig-Fleisch¬
extrakt. 20—25 Gr . (ein ge¬
häufte Teelöffel) Ochsen«-
Extrakt k Person geben jeder
Gemüsesuppe den Geschmack
und den Nährwert und das
Aussehen eine» wirkt. Fleisch¬
gerichts . 1 Pfund Ochsen«
hat den Gebrauchswert von

10 Pfund Rindfleisch.
Dosen k i Psd. netto Mk. 2.—

ff ffV2 H lt 1
Zu haben

1185
Adler -Apotheke,

Adolsstraße 32.

Verlori
ein gold. Ilhrenar
von Hotel Wagner na
König!. BadehauS am
brunnen.

Dem Wiederbringer
Belohnung
1348 Kötel Wo

Schöne Ferkel
zu verkaufen.
1321 Eckel,

Gasthaus z. Lindenbrunnen.

Gebraschte,
Nähmaschl

billig zu verkaufe«.
1355

TrockrveS kiesern

Scheit-
Prügel!

*Z K.U»«.

Bekanntmachung
Nachdem die Stücke der süvfprozentigeu Reichsschatzanweisungen der zweiten K-regSanleihe

bereit» vor einiger Zeit vollständig au die ZeichvungSstellen auSgegebeu worden st°d, werden
wir im Laufe dieses Monats von den Stücken der fünfprozeutigeu Reichsauleihe tmeder einen
größeren Teilbetrag als dritte Rate zur Verteilung bringen. Dieser hoffen w.r Ende September
die vierte Rate und End- Oktober den Rest folgen laffen zu können. Wir sind zwar bemüht,
die Zeichner sobald al» irgend möglich in den Besitz der gezeichneten Stücke »".^ i»gbn. trotz-
dem dürste aber die Schlußverteiluvg vor dem genannten Zeitpunkt leider mcht möglich sein
we» uns der Rest der Stücke wegen der mit der Herstellung und Ausfertigung von arinahernd
7 Millionen Schuldverschreibungen und Schatzanwetsuvgen und ebenso vielen ZivSscheinbog-n
verbundenen übergroße» Arbeit nicht früher geliefert werden kann Wir richten dahe- andle
fteidmec die Bitte , ans die durch die gegenwärtigen Zertverhaltniffe geschaffene Lage Rücksicht
zu nehmen uvd sich vorläufig mit der Mitteilung ihrer Vermittlungsstelle, daß die Ztichnung
für sie getätigt und der Gegenwert gezahlt ist, zu begnügen.

Berlin,  im August 1915 . ^ r air #Rerchsbank-Drrektormm.
1351 Havevstei «. v. Grimm.

Speise!«
Zentner 6 M

Ai « .
1325
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